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Kreis- Matt
für des

Unterlahn -Äreis.
Amtliches glatt für die Dckanntmachungen des Landratsamtes«.des Kreisaus schuffe»

Tägliche KeUage zur Dirzer«ud « mftr Zeit««- .
r Preise der Anzeige « ;
Lik einsp. PetttzeAr oder deren Raum 15 Pfg .,

Reklamezetl» 50 Pfg.

«nOgabestrSe» ;
In Diez : Rosenstraße M.
I « « m » : Römerstraße 95.

Druck und Verlag von H. Thr. Gommer,,
9m3 und Diez . _

Rr . 236 Diez , Montag de« S. Oktober 1916 56. Jahrgang

Amtlicher Teil.

Abt . II . Tgb . Nr . 13 682 . Koblenz,  den 5. 10. 1616.

Brtr. : Jugendfürsorge.

Verordnung.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand vom

4. 6. 1821 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12 . 1012 lu-
stinnne ich unter Aufhebung der Verordnungen vom 8. 7. 1012
Abt . l a Nr . 10128 und vom 20 . 12. 1915 Abt . II Nr . 18 327

für den Befehlsbereich der Festung Coblenz -Ehrenbreitstein
folgendes:

1. Jugendliche im Sinne oieser Verordnung sind Per¬
sonen beiderlei Geschlechts , welche das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.

2. Jugendlichen ist der Besuch von Wirtschaften , Kaffees
Antomaten -Restaurants und Konditoreien nur in Be¬
gleitung ihrer Eltern , gesetzlichen Vertreter oder von
ihnen mit der Ucberwachung der Jugendlichen betrauten
erwachsenen Personen gestattet.

Einkehr auf Reisen und Wanderungen fällt nicht unter
das Verbot.

3. Jugendlichen ist der Besuch von Lichtspielhäusern und
Schaustellungen , welche unter den Namen Spezialitäten-
theater , Varietes . Tingel -Tängcl , Kabarets usw . veran¬
staltet werden — abgesehen von besonderen polizeilich
zugelafsencn Jugendvorste ^ ungen — ebenso von Wirt¬
schaften , in denen Sänger oder Sängerinnen anftretech
verboten.

4 Tie Inhaber der unter ZLffsr 2 innid 3 genannten Nmer-
nehmungen dürfen den Aufenthalt von Personen , welche
nicht zweifellos das 16 . Lebensjahr vollendet haben und
nn Falle der Ziffer 2 nicht in der vorgeschriebenen Be¬
gleitung sich befinden , in den Wirtschafts - usw. Räumen
nicht gestatten.

5. Jugendlichen ist das Rauchen an öffentlichen Orten ver¬
boten . Der Verkauf oder o.e sonstige Ueberlassnng von
Feuerzeug , Zigarren . Zigaretten und Tabak an Jugeno-
liche , es ' sei den ». dag es oureg die Eltern , gesetzlichen
Vertreter oder sonstigen erwachsenen Aufsichtspersonen ge¬
schieht , ist verovten.

6. Unrichtige Angaben über das Alter von jugendlichen Per¬
sonen im Zusammenhang mrt vorstehenden Bestimmungen,
sind verboten.

7. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen wer¬
den mit Gefängnis bis zu einem Jahre , bei Vvrliegew
mildernder Umstände mit Hast oder Geldstrafe bis zu
1200 Mark bestraft.

8. Die Bestrafung trifft auch einen gesetzlichen Vertreter
oder sonstigen Aufsichtspflichtigen ,der durch Vernachläs¬
sigung seiner Aufsichtspflicht eine Zuwiderhandlung dieser
Verordnung gefördert hat.

Der Kommandant der Festung
Coblenz-Ehrenbreitstein:

gez . : v . Lnckwa .o,
Generalleutnant.

Bekanntmachung.

Die Inhaber der bis zum 13. September 1916 ausgestellten
Vergütungsanerkenntnisie über gemäß . § 3 Ziffer 3 und 4
pxu Krieaslcistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 in den Mo¬
naten Dezember ' 1914 , Januar -Dezember 1915 und Januar
1916 bis Juni 1916 gewährte Kriegsleistungen im Regierungs-
Bezirk Wiesbaden werden hiermit aufgefordert ,die Vergütungen
bei der Königlichen Regierungshauptkässe hier bezw . den zu¬
ständigen Königlichen Kreiskassen gegen Rückgabe der Aner¬
kenntnisse in Empfang zu nehmen.

Es kommen die Vergütungen für Benutzung von Ge¬
bäuden und Grundstücken , iowie Vorspann in Betracht . Den
betreffenden Gemeinden wird von hieraus noch besonders
mitgeteilt , welche Anerkenntnisse in Frage kommen und wie¬
viel die Zinsen betragen . Auf den Anerkenntnissen ist über
Vergütung und Zinsen zu quittieren ; die Quittungen müssen
ans die Reichshanptkasse lauten.

Ter Zinsenlaus hört mit Ende dieses Monats auf . Tic
Zahlung der Beträge erfolgt gültig an die Inhaber der An-
erkenntniste gegen deren Rückgabe . Zu einer Prüfung der
Legitimation der Inhaber ist die zahlende Kasse berechtigt,
aber nicht verpflichtet.

W i e s b a d e n, den 19. September 1916.

Der RegierungS »Präsident.
Im Austräger
gez. :) Kötter.

Zu Pv . I . 3 . H . 4491.
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Sctvcficub $(ut>füljiu ngs beftiminungen  zur Verordnung Mer
Preksbeschrirnkungcn bet Verkäufen von Schnhtvnren voin
28. (September 1016 (Reichs -Gesetzbl. S . 1077). Vom 28.

September 1916.
IAuf Grmtd deK 8 9 der Verordnung über Preisbeschrän¬

kungen bei Verkäufen von Schuhwaren vom 28. September
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1077) wird folgendes bestimmt:

8 1.
Bei jeder amtlichen Handelsvertretung wird für ihren

Bezirk ein Schiedsgericht gebildet. In Bezirken, rn denen
mehrere Vertretungen des Handels vorhanden sind, be¬
stimmt die Landeszentralbehörde , bei welcher von ibnen
das Schiedsgericht zu brlden ist. Die Landeszentralbehörde
kann bestimmen, daß für die Bezirke mehrerer Handels¬
vertretungen nur ein Schiedsgericht zu bilden ist.

Orte , die zu keinem Handelsvertretungsbezirke gehören,
werden nach Bestimmung der Landeszentralbehörde dem
Schiedsgerichte der nächsten Handelsvertretung zugewiesen.

Soweit Bundesstaaten amtliche Handelsvertretungen
nicht haben, bestimmt die Landelszentralbehörde die amt¬
lichen Stellen , bei denen das Schiedsgericht gebildet wird
sowie den Bezirk des Schiedsgerichts.

8 2.
Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und

Beisitzer». Ihr Amt ist ein Ehrenamt . Der Vorsitzende
und sein Stellvertreter werden durch, die Landeszentoal-
behördc oder die von ihr bestimmte Verwaltungsbehörde , die
Beisitzer, soweit sie gewerblichen Kreisen angehören , durch
die Handelsvertretung , im übrigen durch den Vorsitzenden
des Schiedsgerichts ernannt . Die Handelsvertretung bestellt
einen oder mehrere Schriftführer.

Die Mitglieder und Schriftführer sind vor ihrem Amts-
eintritt durch Handschlag an Eioesstatt zu treuer und
gewissenhafter Führung ihres Amtes zu verpflichten. Sie
sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet . Die Verpflich¬
tung des Vorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt
durch die höhere Verwaltungsbehörde , die Verpflichtung
der übrigen Mitglieder und der Schriftführer durch den
Vorsitzenden des Schiedsgerichts.

In Fällen des 8 1 Abs. 3 findet diese Bestimmung
entsprechende Anwendung.

' 8 3.
Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von

einem Vorsitzenden und vier Beisitzern, von denen je einer
ein Schuhwarenhersteller und ein Schuhwarenhändler , die
beiden übrigen Verbraucher sein sollen. Wird der von
einem Handwerker berechnete Preis angegriffen, so soll
der Hersteller den Handwerkerkreisen entnommen sein.

8 4.
Zuständig ist das Schiedsgericht des Bezirkes, in den«

der zur Auszeichnung des Kleinverkaussprcrses Verpflichtete,
oder falls nicht der ausgezeichnete, sondern der berechnete
Preis angegriffen wird , der Verkäufer seinen Wohnort be¬
ziehungsweise den Ort seiner gewerblichen Niederlassuirg hat.

8 5.
Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung ist

schriftlich oder zu Protokoll des Schriftführers eines
Schiedsgerichts zu stellen. Er soll unter Darlegung der
Sachlage und Angabe der Beweismittel kürz begründet,
werden : der Antragsteller soll die ihm zugänglichen Beweis¬
urkunden beifügen.

8 6.
Das Schiedsgericht verhandelt und entscheidet in nicht

öffentlicher Sitzung . Der Vorsitzende kann anordnen , daß
eine mündliche Verhandlung mit den Beteiligten strtt-
findet.

Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören.
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rechtliches Interesse an der Entscheidung haben, als Be¬
teiligte zulasseu.

8 7.
Die Beteiligten sind von Ort und Zeit der Sitzung

zu benachrichtigen. Wird! mündliche Verhandlung ange¬
ordnet , so sind sie zu dieser zu laden.

Die Ladung geschieht durch eingeschriebenen Brief und,
wenn der Wohnort der Beteiligten nicht bekannt ist oder die
schriftliche Verständigung mit ihnen während des Krieges
erschwert oder zeitraubend ist, mittels einmaliger Ein¬
rückung in den Rcichsanzeiger. Der Vorsitzende kann eine
andere Art wer Ladung anordnen.

Die Beteiligten können sich in der mündlichen Ver¬
handlung durch eine mit schriftlicher Vollmacht versehene
Person vertreten lassen. Sind sie oder ihre Stellvertreter
trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen, so wird gleich¬
wohl in der Sache verhandelt und entschieden.

8 8.
Das Schiedsgericht kann den Beteiligten ausgeben, bin¬

nen einer bestimmten Frist Tatsachen zur weiteren Aufklä¬
rung des Sachverhalts anzugeben und Beweismittel , ins¬
besondere Urkunden vorzulegen oder Zeugen zu stellen.

Bei Versäumung der Frrst kann das Schiedsgericht nach
Lage der Sache ohne Berücksichtigung der nicht beigebrach¬
ten Beweismittel entscheiden.

§ 9.
Das Schiedsgericht kann aus Antrag oder von Amts

wegen Beweise erheben, insbesondere Zeugen und Sach¬
verständige vernehmen sowie Gutachten der ,Gutachterkom¬
mission für Schuhwarenpreise einsordern.

Auf die Erledigung des Zeugen- und Sachverständigen¬
beweises finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung mit
der Maßgabe Anwendung , daß eine Vereidigung durch das
Schiedsgericht nicht stattfindet . Die Zeugen und Sach¬
verständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Ge¬
bührenordnung für Zeugen und Sachverständige (Reichs-
Gesetzbl. 1898 S . 689, 1914 S . 214).

8 10.
Die Befugnisse aus den 88 8, 9 stehen außerhalb der

Sitzungen dem Vorsitzenden zu.
8. 11.

Zn den Verhandlungen wird ein Schriftführer zuge¬
zogen.

lieber die Verhandlung wird eine Niederschrift aus¬
genommen, die von dem Vorsitzenden und dem Schrift¬
führer zu unterzeichnen ist. Sie soll Ort und Tag der Ver¬
handlung , die Bezeichnung der mitwirkenden Personen und
der Beteiligten , sowie das Ergebnis der Verhandlung ent¬
halten . Sie soll den anwesenden Beteiligten borgelesen oder
zur Durchsicht vorgelegt werden.

§ 12.
Die Entscheidung erfolgt durch Beschluß. Der Beschluß

enthält die Namen der Mitglieder des Schiedsgerichts , die
bei der Entscheidung mitgewirkt haben, und ist von dem
Vorsitzenden zu unterschreiben.

8 13.
Die Beschlüsse(ß 12) find von dem Schriftführer aus-

zufertigcn : er bescheinigt die Uebereinstimmung mit der
Urschrift.

Die Beschlüsse sind den Beteiligten , soweit sie nicht in
deren Gegenwart verkündet sind, in der im 8 7 Abs. 2
vorgeschriebenen Weise mitzuteilen.

8 14.
Für das Verfahren werden Gebühren und Stempel nicht

erhoben. Das Schiedsgerichts bestimmt, wer die baren
Auslagen des Verfahrens zu tragen hat , und setzt die Höhe
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P Es deschxci nku xxgexx brr Sertäuitn von '3 <iyiil)\\Hvee\\ vom '
28. September 191« (Reichs-Gesetzbl. S . 1077) einzuztehen-
bcn Beträge erfolgt auf Ersuchen des Schiedsgerichts nach
den landesgesetzlichenVorschriften über die Beitreibung
öffentlicher Abgaben.

Die Beteiligten haben keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Auslagen.

8 15.
Die Gutachterkommission für Schuhwarenpreise wird im

Anschluß an die Kontrollstelle für freigegebenes Leder in
Berlin errichtet . Sie wird gebildet aus Vertretern der ver¬
schiedenen Kreise der Schuhwarenhersteller , aus Schuh¬
warenhändlern und aus Verbrauchern . Die Mitglieder so¬
wie der Vorsitzende werden vom Reichskanzler ernannt.
Ihr Amt ist ein Ehrenamt.

Die Gutachterkommission untersteht der Aussicht des
Reichskanzlers.

8 16.
Die Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkün¬

dung in Kraft.
Berlin , den 28. September 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich.

üCcv "öle tisfc Iß^xtdycS, \v\Vt ÄLev- , sI£'vxV xxvCö SXxvA
toaten fixt btt bürgerliche Bebbilerxxxxg.

Vom 9. September 1916.
Auf Grund des § 19 der Bekanntmachung über die

Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren
für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 463) bringe ich folgendes zur öffentlichen
Kenntnis:

In das Verzeichnis der Gegenstände nach der Bekannt¬
machung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 468),
auf welche die Vorschriften der Bekanntmachung über dir
Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren
für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 mit
Ausnahme des 8 0 8 8 Abs. 6, 88 10, 14, 15 und 20
keine Anwendung finden, sind aufzunehmen:

36. Spielwaren aus Web-, Wirk- und Strickwaren soweit
die dazu erforderlichen Stoffe bereits am 2. Sep¬
tember 1916 zugeschnitten waren.

Berlin , den 9. September 1916.
Der Reichskanzler

Im Aufträge:
Freiherr bon Stein.

Bekanntmachung
zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Bereitung

von Backware. Vom 28. September 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund dos 8 3 db.s Gesetzes über

die Ermächtigung des Buudesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usio. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  1.

Im 8 11 der Bekanntmachung über die Bereitung von
Backware vom 26. M>ai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 413)
werden dem Abs. 1 folgende Sätze hinzugefügt:

Nur technisch reines Holzmehl, Strohmehl oder Spelz¬
mehl, ohne mineralische Zusätze, darf als Streumehl ver¬
wendet werden. Als Wirkmehl zum Ausarbeiten des
Teiges darf nur backsähiges Mehl verwendet werden.

Artikel  2.
Diese Verordnung tritt mit dem 4. Oktober 1916

in Kraft.
Berlin , den 28. September 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.

Bekanntmachung
zu den Aussührungsbestimmungen zur Verordnung über

den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr 1916-17.
Vom 29. September 1916.

Auf Grund des 8 36 der Ausführungsbestimmungen
vom 27. September 1916 zu der Verordnung über den Ver¬
kehr mit Zucker im Betriebsjahr 1916-17 (Reichs-Gesetzbl.
S . 1085) wird bestimmt:

Die 88 11, 14, 15 und 17 der Aussührnngsüestim-
mungen treten mit dem 1. Oktober 1916 in Kraft.

Berlin , den 29. September 1916.
Der Präsident  ö e s Kr i e gs e r n ä h r « n g s i n*18

In Vertretung:
von Braun.

Bekanntmachung
über Höchstpreise für Gerstengraupen (Rollgerstr ) mib

Gerstengrütze.
Vom 9. September 1916.

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen
zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 401) und des 8 1 der Bekanntmachung
über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22.
Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402) wird verordnet:

8 1.
Der Preis für Gerstengraupen (Rollgerste) und Gersten¬

grütze darf bei der Veräußerung durch den Erzeuger, vor¬
behaltlich der Bestimmung im 8 2, neunundvierziz Mark
20 Pfennig für hundert Kilogramm brutto nicht übersteigen.
Die Lieferung zu diesem Preise hat frachtfrei Eisenbahn¬
station des Empfängers einschließlich Sack zu erfolgen.

8 3.
Gerstengraupen (Rollgerste) und Gerstengrütze dürfen

im Kleinverkaufe zu keineiu höheren Preise als zu 30 Pfennig
das Pfund verkauft werden. Als Kleiuverkauf gilt der
Verkauf an den Verbraucher in Mengen von zehn Pfund
und weniger.

Bei allen übrigen Verkäufen muß, vorbehalrlich der
Vorschrift im 8 1, der Preis unter dem Kleinderkausspreise
bleiben.

8 3.
Die Kommunalverbänöe und Gemeinden können für

Verkäufe, die bis zum 30. September 1916 stattfinden,
Ausnahmen von den Kleinbcrkaufspreisen für die 'Mengen
von Gerstengraupen (Rollaerste) und Gerstengrütze zu¬
lassen, die nachweislich vor deui Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung zu einem höheren als dem im 8 l festgesetzten
Preise erworben sind.

8 4.
Mit Gefängnis vis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen wird bestraft:

1. wer den in den 88 1, 2 bestimmten oder einen auf
Grund des 8 5 zugelassenen Preis überschreitet:



atxrr fiel) gir einem fütcljen ißertmg erbietet.
Sieben oev Strafe tonnen bis &cffenßiinbc, auf bie  sich

bie ftvafbarc  fiaubfiing Oeßieljt,  ohne Unterschied, ob  sie dem '
Täter gehören oder nicht, eingezvgcn werden.

8 5.
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als Kom-^j

munalverband und Gemeinde anzusehen ist. Sie können '
anordnen , daß die Zulassung von Ausnahmen nach 8 3
anstatt durch die Kommunalverbäilde und die Gemeinden
durch deren Vorstand erfolgt.

8 6.

u it i V c v fa l e tt fit it t i it  r*
I gehanten bienen ! Wenn das niajt geschieht , fo können

wir überhaupt auf bie Dauer nicht liegen." Heut -litt es, altes
' zu tun, was die gute Hoffnung uikd sie gute Stimmung be¬

leben kann. Ein wenig Selbstüberhebung und übergroßes
Selbstvertrauen gehört auch zum Kriegführen. Aber darum
braucht man noch nicht ganz den Buck für angenehmereWirk¬
lichkeiten zu verlieren, und so wagt es hier ein Kriegsteil¬
nehmer zu bezweifeln, daß unsere ganze  Jugend sich alle
ihre Ideale rein durch den Krieg hindurchretten wird. Und es
scheint ihm nötig,  davon zu sprechen«, weil die Daheimge-
blieüencn, die Menschen, die in Häusern lvohnen und in
Betten schlafen, gar zu oft eine gegenteilige Meinung ver¬
treten haben.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vor¬
schriften dieser Verordnung zulassen.

8 7.
Diese Verordnung tritt am 15. September 1916 in

Kraft.
Berlin , den 9. September 1916.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts
Zn Vertretung:
Edler von Braun.

Für die Vorkämpfer in dem Ringen um das innere Wer¬
den unseres deutschen Volkes, für sie Arbeiter an der Erhöhung
deutscher Kultur, die ohne eine sittliche Besinnung nicht mög¬
lich ist, für die Soldaten und vor allem für die Feldherren in
diesem stillen Kampf wird es immer wichtig sein, daß sie über
den Kräftebestand ihrer Heerscharen sich ein klares Bild machen,
die sittlichen Kräfte, die der rauhe Krieg erfordert, sind nicht
alle der gleichen Art, wie die, welche eine Weltkultur bauen
können. Der Krieg hat Tausende auch gelehrt, ernsten Gedanken
auszuweichen. Er hat auch viele das Arbeiten verlernen
lassen .

I. 9201. Diez,  den ü. Oktober 1916.
Betr . : Berichtigung der Generalstabskarten.

Diejenigen Herren Bürgermeister, die meine Kreisblatk-
verfügung voin 9. September d. Js . J -Nr. I. 8420/8414, betr.
Einreichung der Berichte betreffend Berichtigung der General¬
stabskarten, noch nicht erledigt haben, werden hieran mit
Frist bis zum 10. d. Mts . erinnert . — Der Termin ist u n b e -
dingt pünktlich  einzuhalten.

Fehlanzeige ist erforderlich,
r Der König!. Landrat.
! : I . V.
P Zimmermann.

Michtamtttcher Teil

Die große deutsche Kultur aber, die mutz als das wich¬
tigste weltgeschichtliche Ereignis dieses Jahrhunderts kommen.
Wir werden zu arbeiten haben, wenn wir wieder daheim
sind. Und werden arbeiten. Und werden das ctlint Verlorene
wieder gewinnen.

Bom Büchertisch.
( !) Für bie a tt f das Herz Rumäniens , Buka-

rest , zielenden Kümpfe ist Frehtags neue Detailkarte von
Mittel -Rumänien und der angrenzenden Länder 1:400 000,
mit einem Plan von Bukarest 1:30 000 und einer Karte der
Umgebung von Bukarest 1:150000, Preis mit Porto (bei
Voreinsendung des Betrages) M. 1,60, Verlag G. F rep tag
und Berndt, Wien 7 (Robert Friese, Leipzig, Seeburgstraße
96) ein vorzüglicher Behelf zur Orientierung.
SS

Der Bundesral
hat eine Verordnung erlas,en, ourch welche die Herstellung
von Lei- und Fettsäuren neu geregelt wird. Ferner wurde eine
Bekanntmachung über die Herstellung und Preisgestaltung der
fettlosen Waschmittel beschlossen. Für den Verkehr mit Cnma-
ronharz, einem wichtigen Nebenprodukt der Koksfabrikatton, daA
Hins die fehlenden natürlichen Harze ersetzen muß, werden
eingehende Bestimmungen erla>sen.

Vorübergehend grräumte Stellungen, die wir wieder-
gewinnen wüsten.

Unter diesem Titel schreibt ein Feldsoldat int zweiien
Skptemberheftdes „Deutschen Wi . lens" (Kunstwart ) dar¬
über, daß gewisse Ideale der neuen Jugend, tute Alkoholent-
haltsamkeit und andere, durch den Krieg zweifellos zurück-
gedrängt seien. Deitnoch dürfte man in Zurunft in solchen
Dingen nicht znrückweichen. Er fährt fort:

Tie deutsche Kulturstimmung der letzten Jahrzehnte war
voller Sehnsucht und Streben nach Wahrheit und Echtheit.
Das sahen wir beim Häuserbau wie beim Buclieinbond. wir
sahen's auch bei dem Streben nach einer neuen moralischen
Besinnung, um unser Handeln nach unsrer netten Erkennt¬
nis der sozialen Pflichten zu gestalten. Bor allem in der Jugend
war schon ein stattliches Heer gewonnen für bctt Gedanken, so
zu leben, wie man „eigentlich" lebeit sollte.

Wie nötig eine große innere Ku.tur für die Zukunft unseres
Deutschtums überhaupt ist, für das welche,chichtliche Sein oder
Nichtsein des deutschen Volkes,das ,oll man auch jetzt nicht dec-
gessen, wo das Schwert Geschichte macht. „Mit dem deutschen
Schwert allein", sagt Rohrbach, „werden wir nie ein Welt-

Verdingung.
In der Konsolidationssache von N c e Sb a ch soll ein Teil

der Erd arbeiten zum Ausbau der neuen Wege
und Gräben,  Lieferung von D u r chl t ß r öh r cn und
Wegebcfestigungen,  veranscq .agt zu 8000 Mark, ver¬
geben werden, wozu Termin auf

Freitag, den 13. Oktober 1916,
vormittags9 Uhr

in die Knoll'sche Wirtschaft zu Neesbach
nnberaumt ist.

Angebote sind nach Prozenten der Bansumme berechnet
mit der Erklärung, daß der Bieter iich den ausgelegken Be¬
dingungen untertvirft, schriftlich in verschlossenem Umschläge
bis spätestens

Donnerstag » den 12 . Oktober 1916,
nachmittags 6 Uhr

im Geschäftszimmer der Kömgüchen Kommission l für die
Güterkonsolidation — Parkstrag: N. 27. — abzugeben

Der Kostenanschlag webst Zeichnungen und die LergebungS--
bcdingnngen liegen im hiesigen Landmesserbureau— Park-
siraße Nr. 23 — zur Einsicht offen.

Zuschlagsfrist 8 Tage.
Limb  tt r g, den 3. Oktober 1916.

Königliche KommissionI sür die Güterkonsolidation.
Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad Ems.
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